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ANHANG VIII – IX

ANHANG VIII
Bewertung der Konformität mit interner 

Fertigungskontrolle bei der Herstellung von 
Maschinen

1. 	 In diesem Anhang wird das Verfahren beschrieben, nach dem der 
Hersteller oder sein Bevollmächtigter, der die in den Nummern 2 und 
3 genannten Aufgaben ausführt, sicherstellt und erklärt, dass die 
betreffende Maschine die relevanten Anforderungen dieser Richtlinie 
erfüllt.

2. 	 Für jedes repräsentative Baumuster der betreffenden Baureihe erstellt der 
Hersteller oder sein Bevollmächtigter die in Anhang VII Teil A genannten 
technischen Unterlagen.

3. 	 Der Hersteller muss alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, damit 
durch den Herstellungsprozess gewährleistet ist, dass die hergestellten 
Maschinen mit den in Anhang VII Teil A genannten technischen 
Unterlagen übereinstimmen und die Anforderungen dieser Richtlinie 
erfüllen.

Dieser Anhang beschreibt das Verfahren, 
das der Hersteller nach Art. 12 (2) für 
Nicht-Anhang-IV-Maschinen durchführt. 
Das Verfahren kann auch für Anhang-IV-
Maschinen angewendet werden, die nach 
einer harmonisierten Norm hergestellt 
werden (siehe Artikel 12 (3) a)). 

ANHANG IX
EG-Baumusterprüfung

Die EG-Baumusterprüfung ist das Verfahren, bei dem eine benannte Stelle 
feststellt und bescheinigt, dass ein repräsentatives Muster einer in Anhang 
IV genannten Maschine (im Folgenden als „Baumuster“ bezeichnet) die 
Bestimmungen dieser Richtlinie erfüllt.

1. 	 Für jedes Baumuster erstellt der Hersteller oder sein Bevollmächtigter die 
in Anhang VII Teil A genannten technischen Unterlagen.

2. 	 Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter reicht bei einer benannten Stelle 
seiner Wahl für jedes Baumuster einen Antrag auf EG-Baumusterprüfung 
ein.

	 Der Antrag muss Folgendes enthalten:
— 	 Namen und Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines 

Bevollmächtigten,
— 	 eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner 

anderen benannten Stelle eingereicht worden ist,
— 	 die technischen Unterlagen.

	 Außerdem stellt der Antragsteller der benannten Stelle ein Baumuster zur 
Verfügung. Die benannte Stelle kann weitere Baumuster verlangen, wenn 
sie diese für die Durchführung des Prüfungsprogramms benötigt.

3. 	 Die benannte Stelle

3.1.	 prüft die technischen Unterlagen, überprüft, ob das Baumuster 
in Übereinstimmung mit ihnen hergestellt wurde, und stellt fest, 
welche Bauteile nach den einschlägigen Bestimmungen der in 
Artikel 7 Absatz 2 genannten Normen konstruiert sind und welche 
nicht;

3.2.	 führt die erforderlichen Prüfungen, Messungen und Versuche durch 
oder lässt sie durchführen, um festzustellen, ob die gewählten 
Lösungen die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutz
anforderungen dieser Richtlinie erfüllen, sofern die in Artikel 7 
Absatz 2 genannten Normen nicht angewandt wurden;

3.3.	 führt im Falle der Anwendung harmonisierter Normen nach Artikel 
7 Absatz 2 die erforderlichen Prüfungen, Messungen und Versuche 
durch oder lässt sie durchführen, um festzustellen, ob diese 
Normen korrekt angewandt wurden;

3.4.	 vereinbart mit dem Antragsteller den Ort, an dem die 
Untersuchung, ob das Baumuster nach den geprüften technischen 
Unterlagen hergestellt wurde, sowie die erforderlichen Prüfungen, 
Messungen und Versuche durchgeführt werden sollen.

In diesem Anhang sind alle Verfahren 
für die EG-Baumusterprüfung sowie die 
Verpflichtungen von benannten Stellen 
und Herstellern klar beschrieben. 

1. Nach der neuen Richtlinie sind die bei 
der benannten Stelle einzureichenden 
technischen Unterlagen identisch mit 
denen, die für die Konformitätsbewertung 
von Nicht-Anhang-IV-Maschinen 
gefordert werden.
(In der alten RL 98/37/EG verlangen 
die beiden Verfahren gemäß zwei 
verschiedenen Anhängen zwei ver
schiedene Arten von technischen 
Unterlagen.)




